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Kennzeichnung einer Kunststoffzubereitung (z.B. Kunsts toffzubereitung Granulat) 
die einen sensibilisierenden Stoff von mehr als 0,1  % aber weniger als 1 % enthält 
 
 
Problemstellung/Sachverhalt 
 
Hersteller von o.g. Kunststoffzubereitungen kennzeichnen ihre Produkte häufig nicht korrekt bzw. 
die Lieferung von Sicherheitsdatenblättern wird nicht  für erforderlich gehalten, da die Zubereitun-
gen nach RL 1999/45/EG nicht als gefährlich einzustufen sind. 
 
Die Information über den sensibilisierenden Stoff in d er Zubereitung wird somit nicht an den Ab-
nehmer der Zubereitung weitergegeben. 
 
 
Lösungsansatz 
 
Eine Kunststoffzubereitung, die einen sensibilisierenden Stoff in einer Konzentration von 0,1% 
oder mehr aber weniger als 1% enthält, ist in der Reg el nach Art. 3 Abs. 3 der RL 1999/45/EG 
nicht als sensibilisierend einzustufen. Demzufolge ist di ese Zubereitung nach Art. 10 v.g. RL nicht 
bezüglich ihrer sensibilisierenden Eigenschaft zu kennzei chnen. 
 
Nach Anhang V Teil B der RL 1999/45/EG sind besondere Bestimmungen für Zubereitungen, 
unabhängig von ihrer Einstufung nach Art. 5, 6 oder7, einzuhalten. 
 
So müssen nach Anhang V Teil B Nr. 9 v.g. RL Zubereit ungen, die nicht als sensibilisierend ein-
gestuft sind aber mindestens einen sensibilisierenden St off in einer Konzentration enthalten, die 
mindestens 0,1% beträgt oder mindestens ebenso hoch ist wie die in Anhang I der Richtlinie 
67/548/EWG in einem besonderen Vermerk für den Stoff  genannte Konzentration, folgende Auf-
schrift tragen: 
 
„Enthält ΄Name des sensibilisierenden Stoffes΄. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 
Diese Sonderkennzeichnung kann gemäß Anhang VI Nr. 9.3  der RL 67/548/EWG aber entfallen, 
wenn die Form der Zubereitung, in der sie in den Ver kehr gebracht wird, weder für die menschli-
che Gesundheit durch Einatmen, Verschlucken oder Hautkonta kt noch für die Gewässer eine 
Gefahr darstellen. 
 
Allerdings hat die für das Inverkehrbringen dieser Kunst stoffzubereitung verantwortliche Person 
dem berufsmäßigen Benutzer (Verwender) alle Informat ionen, die auf dem Kennzeichnungsschild 
hätten aufgeführt werden müssen, im Format eines Siche rheitsdatenblattes zu übermitteln. 
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